
 

 

Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen 

 

Beschluss 

L 6 U 78/21 

S 36 U 110/19 Sozialgericht Hannover 

 

In dem Rechtsstreit 

A. 

– Kläger und Berufungskläger – 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Dr. B. 

gegen 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover, 

vertreten durch den Geschäftsführer, 

Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover 

– Beklagter und Berufungsbeklagter – 

hat der 6. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen am 27. Juni 2023 in Celle 

durch Richter C., Richterin D. und Richter Dr E. beschlossen: 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Sozialgerichts Hannover 

vom 26. Februar 2021 wird zurückgewiesen. 

Kosten sind nicht zu erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Tatbestand 

Der Kläger begehrt nach einem von dem Beklagten als Versicherungsfall festgestellten Ver-

kehrsunfall die Bewilligung der anteiligen Kosten für den Einbau einer neuen Heizungsanlage 

in das Wohnhaus, das er gemeinsam mit seinen Eltern bewohnt. 

Der im August 1983 geborene Kläger legte am 30. November 2000 morgens den Weg von dem 

gemeinsam mit seinen Eltern bewohnten Wohnhaus in F. zum G. -Gymnasium in H. mit einem 

Motorroller zurück. Auf diesem Weg stieß ein entgegenkommendes Auto, das ein anderes über-

holte, frontal mit ihm zusammen, wodurch der Kläger ein Polytrauma erlitt (ua Teilabriss des 

rechten Arms, multiple, teils offene Frakturen am rechten Arm und der rechten Hand sowie am 

rechten Knie und Bein). Als Unfallfolgen verblieben ua eine Funktion- und Gefühllosigkeit des 

rechten Arms und des rechten Schultergürtels und eine erhebliche Instabilität des rechten Knie-

gelenks mit anfänglich ausgeprägter Muskelminderung des rechten Ober- und Unterschenkels.  

Der Beklagte stellte den Unfall als Versicherungsfall fest und bewilligte dem Kläger ua ab dem 

Unfallfolgetag eine Rente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) zwischen 80% und 

100% (Bescheid vom 4. Dezember 2002), die in Höhe von 80% auf unbestimmte Zeit festge-

stellt wurde (Bescheid vom 7. Oktober 2003). Darüber hinaus bewilligte der Beklagte dem Klä-

ger nach Pflegegeld laufende Haushaltshilfe in unterschiedlichem Umfang, seit 2018 für drei 

Wochenstunden. 

Der Kläger erwarb nach Wiederholung der 11. Klasse die allgemeine Hochschulreife und be-

gann im April 2005 in I. ein Studium der Rechtswissenschaften, das er Ende 2017 abbrach. Er 

wohnt seither gemeinsam mit seinen Eltern ohne Kostenbeteiligung in einem in deren Eigentum 

stehenden Wohnhaus in F. mit einer Wohnfläche von etwa 250 qm.  

Am 9. August 2018 beantragte der Kläger beim Beklagten eine Kostenbeteiligung für den Ein-

bau einer neuen Heizungsanlage. Der Beklagte lehnte dies ab (Bescheid vom 19. Oktober 

2018; Widerspruchsbescheid vom 16. April 2019, abgesandt per Einschreiben am 17. April 

2019) und führte zur Begründung sinngemäß aus, dass es sich um nicht förderungsfähige Auf-

wendungen für Modernisierung und Instandhaltung der Unterkunft handele, die grundsätzlich 

Aufgabe des Eigentümers oder des unterhaltungspflichtigen Mieters seien. Die bisherige Hei-

zungsanlage dürfe nach Angaben des Klägers ab 2019 nicht mehr betrieben werden. Eine un-

fallbedingte Notwendigkeit für die Neuinstallation liege nicht vor.  

Die Heizungsanlage wurde im Januar 2019 erneuert. Die Kosten wurden vom Konto der Mutter 

des Klägers beglichen. 
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Der Kläger hat am 23. Mai 2019 Klage zum Sozialgericht (SG) Hannover erhoben und in der 

Klageschrift ausgeführt, der Widerspruchsbescheid sei ihm am 24. April 2019 zugegangen. Zur 

Begründung hat er ausgeführt, der Einbau der neuen Heizungsanlage sei aufgrund seiner un-

fallbedingten Behinderung notwendig. Zum Betrieb der alten Heizungsanlage sei die Beschaf-

fung von Holz aus dem Wald nebst Zerkleinerung erforderlich. Mit dem unfallverletzten Arm 

könne er jedoch bereits kein Holz spalten. Auch der nachfolgende Transport des zerkleinerten 

Holzes mit einer Schubkarre sei ihm nicht möglich. Dagegen könne die geplante Anlage mit 

Hackgut und Biomasse jeder Art betrieben werden. Die Aufbereitung und Lieferung erfolge ma-

schinell. Hinzu komme, dass seine Eltern ihn aufgrund mittlerweile vorhandener körperlicher 

Schwierigkeiten nicht mehr unterstützen könnten. Die ausgelaufene Betriebserlaubnis sei irre-

levant und lasse die Verpflichtung zur Bereitstellung behindertengerechten Wohnraums nicht 

entfallen. Ihm könne nicht zugemutet werden, den Tag abzuwarten, an dem er sein Erbe an-

trete, um seinen Anspruch geltend machen zu können. 

Das SG hat die Klage abgewiesen (Urteil vom 26. Februar 2021). Zur Begründung hat es aus-

geführt, bei dem Austausch der Heizungsanlage handele es sich nicht um eine infolge der Art 

und Schwere des Gesundheitsschadens erforderliche behindertengerechte Anpassung. Die un-

fallbedingte Behinderung liege seit mehr als 20 Jahren vor. Zwar könne sich ein Anpassungs-

bedarf des Wohnraums unter bestimmten Umständen auch zeitlich nachgelagert und auch 

mehrfach ergeben. Jedoch liege der Grund des Austauschs der Heizungsanlage ersichtlich in 

der mit Beginn des Jahres 2019 erloschenen Betriebserlaubnis für die alte Heizungsanlage. Die 

neue Heizungsanlage möge den behinderungsbedingten Bedürfnissen des Klägers insgesamt 

sicherlich auch besser Rechnung tragen. In der Gesamtschau handele es sich jedoch um eine 

Modernisierungsmaßnahme. Hierfür sei nach den UV-Wohnungshilfe-Richtlinien grundsätzlich 

der Eigentümer oder Mieter der Immobilie zuständig, der die entsprechenden Kosten zu tragen 

habe, hier die Eltern des Klägers. Soweit der Kläger argumentiere, er könne nicht auf den Tag 

des Erbfalls verwiesen werden, führe dies im Ergebnis nicht weiter. Auch wenn die Immobilie 

in seinem Eigentum stünde, bestünde kein Anspruch auf (teilweise) Kostenübernahme durch 

den Beklagten. Dies ergebe sich zum einen bereits daraus, dass der Austausch der Heizungs-

anlage bereits allein aufgrund der erloschenen Betriebserlaubnis zwingend erforderlich sei. 

Zum anderen folge dies aber auch aus der Systematik der Ziffer 4.3 der UV-Wohnungshilfe-

Richtlinien. Aufwendungen für Modernisierung seien dem als Mieter oder Eigentümer Kosten-

pflichtigen zugewiesen. In Abs 2 werde hingegen explizit ausgeführt, in welchen Fällen eine 

Kostenübernahme durch den Unfallversicherungsträger erfolge, nämlich (nur) hinsichtlich der 

Kosten für Wartung und Instandhaltung der behinderungsbedingten technischen Ausstattung, 

wenn und soweit diese bereits hinsichtlich ihrer Anschaffung durch den Unfallversicherungsträ-
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ger finanziert worden sei. Mithin ergebe sich, dass Kosten für die Modernisierung und Instand-

haltung des Wohnobjekts selbst – und hierzu zähle die Heizungsanlage – grundsätzlich nicht 

durch den jeweiligen Unfallversicherungsträger zu übernehmen seien. 

Gegen das dem Kläger am 9. März 2021 zugestellte Urteil richtet sich seine am 6. April 2021 

eingelegte Berufung. Zur Begründung führt er aus, die Anlage müsse für ihn behindertengerecht 

sein, damit er die Anlage beschicken könne. Zwar könnten seine Eltern ihn derzeit noch dabei 

unterstützen, allerdings müsse vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit auch der Fall umfasst 

sein, dass ein zukünftiger Eigentümer Zuschüsse für eine behindertengerechte Ausstattung be-

reits vor einer generellen Kostenpflichtigkeit bewilligt bekomme. Das Festhalten an der Rechts-

auffassung des Beklagten und des SG führe zu dem widersprüchlichen Ergebnis, dass nach 

dem Erbfall eine komplett neue Anlage installiert werden müsse, damit der Kläger in der Lage 

sei, diese zu bedienen. 

Der Kläger beantragt, 

 

1. das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 26. Februar 2021 und den Bescheid des 

Beklagten vom 19. Oktober 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

16. April 2019 aufzuheben und 

 

2. den Beklagten zu verpflichten, ihm eine Kostenbeteiligung von 2/3 für den Einbau 

einer neuen Heizungsanlage in das Wohnhaus seiner Eltern gemäß § 41 Abs 1 

SGB VII iVm den UV-Wohnungshilferichtlinien zu gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Er hält das Urteil für zutreffend. 

 

Der Senat hat den Kläger darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der nach Erlass des Aus-

gangsbescheides erfolgten Erneuerung der Heizungsanlage das ursprüngliche Begehren der 

Wohnungshilfe erledigt habe. Der Kläger könne für den Fall einer rechtswidrigen Ablehnung nur 

noch Erstattung seiner Aufwendungen verfolgen. Er hat dem Kläger unter Bestimmung einer 

Ausschlussfrist aufgegeben, einen eventuellen Erstattungsanspruch zu beziffern und ihn an-

hand der erfolgten Ausgaben einschließlich der tatsächlich geleisteten Zahlungen zu belegen. 

Insbesondere sei die Rechnung des Heizungsbauunternehmers vorzulegen. Ferner bestehe 

Gelegenheit darzulegen und nachzuweisen, ob und ggf welche im Hinblick auf die Folgen des 

Versicherungsfalls notwendigen, über das heute übliche Ausstattungsniveau hinausgehenden 
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Mehrausstattungen die neue Heizungsanlage verfüge und ob und ggf in welcher Höhe diesen 

Mehrausstattungen zurechenbare Mehrkosten entstanden seien.  

 

Der Kläger hat darauf mitgeteilt, aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen habe eine 

Pellet- oder eine Hackschnitzelheizung angeschafft werden müssen. Bei Pelletheizungen sei 

jedoch ein weiterer Verarbeitungsschritt notwendig, der bei der Hackschnitzelheizung entfalle, 

so dass die gewählte Anlage für ihn am einfachsten zu bedienen sei. Er müsse lediglich einmal 

wöchentlich den Aschebehälter leeren. Der Kläger hat das Angebot des Heizungsbauunterneh-

mens J. vom 27. Januar 2017 über den Einbau eines Holzvergaserkessels, Kopien der Auszüge 

des Girokontos seiner Mutter, die drei im Januar und März 2019 geleisteten Zahlungen in der 

Gesamthöhe von 49.259,27 Euro an das Unternehmen K. GmbH ausweisen und die auszugs-

weise Kopie der Schlussrechnung des Garten- und Landschaftsbauunternehmens L. über 

2.520,69 Euro über die Herstellung eines Rohrgrabens vorgelegt. 

 

Der Senat hat die Beteiligten zur angekündigten Entscheidung durch Beschluss nach § 153 

Abs 4 SGG gehört (Verfügung vom 8. Mai 2023) 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten wird 

auf die Gerichtsakten und die Verwaltungsakten des Beklagten verwiesen, die Gegenstand der 

Entscheidungsfindung waren. 

Entscheidungsgründe 

Der Senat entscheidet durch Beschluss gemäß § 153 Abs 4 SGG, weil er die Berufung einstim-

mig für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält. Die Beteiligten 

wurden hierzu gehört.  

 

Die nach §§ 143, 144 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGG statthafte Berufung ist nach § 151 Abs 1 SGG 

form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.  

 

Sie ist jedoch nicht begründet.  

 

1. Der Senat geht trotz des Umstandes, dass der Widerspruchsbescheid nach Aktenlage per 

Einschreiben am 17. April 2019 abgesandt wurde davon aus, dass die am 23. Mai 2019 

beim SG eingegangene Klage fristgemäß ist. Der Kläger hat mitgeteilt, der Widerspruchs-

bescheid sei seinem Vater als Prozessbevollmächtigten am 24. April 2019 bekannt gegeben 

worden. Zwar fehlt auf der eingereichten Kopie der Ausfertigung ein – bei Vertretung durch 

einen Rechtsanwalt eigentlich zu erwartender – Vermerk über den Tag des Eingangs. Nach-

dem aber auch den Akten des Beklagten kein Zugangsnachweis zu entnehmen ist, geht der 
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Senat in Anwendung des § 37 Abs 2 Satz 1 SGB X von einer Bekanntgabe des Wider-

spruchsbescheides frühestens am 23. April 2019 (Dienstag nach Ostern) aus. Damit hat der 

Kläger die Klagefrist von einem Monat (§ 87 Abs 1 Satz 1 SGG) gewahrt. 

 

2. Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten.  

 

a. Streitgegenstand ist – nachdem die neue Heizungsanlage nach Erlass des Ausgangs-

bescheides eingebaut wurde – die Bewilligung eines Anteils von 2/3 der hierfür entstan-

denen Gesamtkosten in Höhe von 51.779,96 Euro, demnach 34.519,97 Euro, und die 

Aufhebung der entgegenstehenden Verwaltungsakte des Beklagten.  

 

b. Als Rechtsgrundlage für die begehrte Bewilligung der Kosten für den Austausch der 

Heizungsanlage kommen allein §§ 26 Abs 1 Satz 1, Abs 2 Nr 3, 41 Abs 1 Var 1, Abs 4 

SGB VII iVm den Gemeinsamen Richtlinien der Verbände der Unfallversicherungsträ-

ger über Wohnungshilfe (§ 41 Abs 4 SGB VII [im Folgenden: Wohi-RL) in der Fassung 

vom 1. August 2018 in Betracht.  

 

Danach haben Versicherte nach Maßgabe der folgenden Vorschriften und unter Be-

achtung des Neunten Buches Anspruch auf Heilbehandlung einschließlich Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation, auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur 

Sozialen Teilhabe, auf ergänzende Leistungen, auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

sowie auf Geldleistungen. Der Unfallversicherungsträger hat mit allen geeigneten Mit-

teln möglichst frühzeitig ua Hilfen zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen 

Lebens sowie zur Führung eines möglichst selbständigen Lebens unter Berücksichti-

gung von Art und Schwere des Gesundheitsschadens bereitzustellen. Wohnungshilfe 

wird erbracht, wenn infolge Art oder Schwere des Gesundheitsschadens nicht nur vo-

rübergehend die behindertengerechte Anpassung vorhandenen Wohnraums erforder-

lich ist. Das Nähere regeln die Verbände der Unfallversicherungsträger durch gemein-

same Richtlinien.  

 

Die Wohi-RL haben nicht den Charakter eines nach außen hin verbindlichen Rechts-

satzes, sondern binden die Verwaltung, nicht aber die Gerichte (BSG, Urteil vom 6. Mai 

2003 – B 2 U 22/02 R –, juris Rn 21; Padé in: jurisPK-SGB VII, 3. Aufl (Stand: 

15.01.2022), § 41 Rn 8 mwN).  

 

Die behinderungsbedingte Anpassung einer Wohnung ist eine Geldleistung und wird in 

der Regel als verlorener Zuschuss gewährt. Sie kommt gerade auch für eine bereits 
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genutzte Wohnung in Betracht. Behinderungsbedingte Anpassungen sind insbeson-

dere bauliche Maßnahmen (vgl Padé, aaO, Rn 26, 34). Als Teil der ergänzenden Leis-

tungen und der Leistungen zur sozialen Rehabilitation bezweckt § 41 SGB VII die Ver-

besserung der Mobilität und Selbständigkeit des Versicherten. Er soll in die Lage ver-

setzt werden sich soweit wie möglich selbständig in seinem Haushalt zurechtzufinden 

und seine Wohnung bzw sein Haus weitgehend selbständig zu verlassen (Padé, aaO, 

Rn 13). Diese umfassen objektbezogene Maßnahmen zur behindertengerechten 

(Um-)Gestaltung der Wohnung, dh zur Anpassung der Beschaffenheit der Wohnung an 

die besonderen Bedürfnisse des behinderten Menschen (vgl BSG, Urteil vom 22. Mai 

1984 – 8 RK 27/83 – juris Rn 13; vgl Sächsisches LSG, Urteil vom 8. Dezember 2016 

– L 8 SO 111/15 –, juris Rn 21). Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen wie das 

Anbringen einer Rampe oder einer Hebebühne, die Verbreiterung von Türen, die Be-

seitigung von Schwellen, das Auslegen mit Teppichboden, das Anbringen von Stütz- 

und Haltegriffen im Badezimmer, der Umbau der sanitären Anlagen, der Einbau eines 

elektrischen Türöffnungssystems, der Einbau eines Treppenlifts, eines Fahrstuhls oder 

der Einbau einer behindertengerechten Küche (Sächsisches LSG, aaO). Auch mit der 

Anpassung einhergehender Neben- und Zusatzkosten sind ganz oder teilweise vom 

Unfallversicherungsträger zu übernehmen (vgl Padé, aaO, Rn 28 mwN). Trotz des in 

§ 26 Abs 2 SGB VII enthaltenen gesetzlichen Auftrages zu Rehabilitationsleistungen 

„mit allen geeigneten Mitteln“ gebietet es das Sozialversicherungsrecht, grundsätzlich 

mit Beiträgen wirtschaftlich und sparsam umzugehen (§ 69 Abs 2 SGB IV). Dabei meint 

Sparsamkeit eine möglichst geringe Mittelaufwendung; Wirtschaftlichkeit die Optimie-

rung des Verhältnisses zwischen aufgewendeten Mitteln und erreichtem Zweck. Geeig-

net sind nur Mittel, die mit einem vertretbaren (finanziellen) Aufwand optimal das Ziel 

der Eingliederung in das Arbeitsleben oder das tägliche Leben im eigenen Haushalt 

und in der Gemeinschaft erreichen. Bei gleicher Eignung verschiedener Maßnahmen 

muss der Versicherungsträger die finanziell günstigere gewähren (Padé, aaO, Rn 18). 

Entsteht durch eine behinderungsbedingte Anpassung ein Mehrwert, ist dieser zwar 

nicht unmittelbar zu ersetzen, kann jedoch bei einem Mehrerlös beim Verkauf einer 

Immobilie anrechenbar sein (vgl Padé, aaO, Rn 27, 34 mwN).  

 

c. Der Kläger hat bereits dem Grunde nach keinen Anspruch auf Wohnungshilfe. Dies 

setzte ein versicherungsfallbedingtes Bedürfnis nach einer behindertengerechten An-

passung des Wohnraums voraus (vgl BSG, Urteil 6. Mai 2003 – B 2 U 22/02 R –, juris 

Rn 19). Ein solches Bedürfnis vermag der Senat beim Kläger bis zum Einbau der neuen 

Heizungsanlage im Januar 2019 nicht zu erkennen. 
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Zwar ist der Kläger aufgrund der Folgen des festgestellten Versicherungsfalls jedenfalls 

in dem bis gegenwärtig bewohnten Haus auf einen seinen Bedürfnissen entsprechend 

ausgestalteten Wohnraum angewiesen. Der Anspruch auf die begehrte Kostenbeteili-

gung für die neue Heizungsanlage scheitert hier indes daran, dass der Austausch der 

Heizungsanlage im hier zu beurteilenden Einzelfall keine Maßnahme ist, die zur behin-

dertengerechten Anpassung vorhandenen Wohnraums erforderlich ist. 

 
Der Senat verkennt dabei nicht, dass das Bewohnen einer Unterkunft auch deren Be-

heizung umfasst, was bei einer mit Holz betriebenen Heizung bedingt, dass Brennma-

terial zuzuführen ist. Insofern spricht einiges dafür, dass ein Alleinlebender mit den glei-

chen besonderen Bedürfnissen wie der Kläger dem Grunde nach Anspruch auf Über-

nahme von Kosten hätte, die erforderlich wären, um die selbständige Bedienung und 

Zuführung von Brennstoffen sicherzustellen. Die Gründe für den Bedarf sind dann un-

erheblich, so dass im Einzelnen keine Rolle spielt, ob der von einem Versicherungsfall 

Betroffene nach einem Versicherungsfall in seine Unterkunft zurückkehrt und nunmehr 

deren Beheizung nicht mehr gewährleisten kann, ein in der Unterkunft lebender Dritter 

nicht mehr zur Verfügung steht, der bis dahin für die Beheizung Sorge getragen hat 

oder sich die Folgen des Versicherungsfalls im Verlauf der Zeit verschlimmern, so dass 

der Betroffene nicht mehr hinreichend selbst tätig werden kann. Für die Entstehung des 

Anspruchs dem Grunde nach genügt es folglich, dass der Bedarf wegen einer Ände-

rung der Folgen des Versicherungsfalls oder der das Lebensumfeld betreffenden Um-

stände entstanden ist. 

 

Allerdings folgte aus einem dem Grunde nach bestehenden Anspruch auf entspre-

chende Leistungen der Wohnungshilfe nicht auch schon zwingend eine Beteiligung an 

den Kosten einer neuen Heizungsanlage. Vielmehr stünde es in diesem Fall im Ermes-

sen des Beklagten, wie er den Bedarf des Alleinlebenden deckt, so dass – unter Be-

rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und der Kosten - die Umrüstung der vor-

handenen Heizungsanlage, die Inanspruchnahme regelmäßiger Hilfe Dritter (sog Hilfe 

im Haushalt) oder eines Umzuges in eine Wohnung mit Zentralheizung in Betracht zu 

ziehen wäre.  

 

Die soeben dargestellten Voraussetzungen sind im Falle des Klägers nicht erfüllt. We-

der haben sich die Folgen des Versicherungsfalls noch die das Lebensumfeld betref-

fenden Umstände geändert (hierzu aa). Insofern kann der Kläger darauf verwiesen wer-

den, dass die Beheizbarkeit eines Gebäudes in die Verantwortung des Eigentümers 

fällt (hierzu bb). 
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aa. Der Austausch der Heizungsanlage war zunächst nicht erforderlich, weil der Kläger 

die Beheizung des Hauses bereits seit seinem schweren Unfall nicht vollumfänglich 

selbst bedienen konnte. Die Bedienung der Heizungsanlage übernahmen nicht erst 

seit der Rückkehr des Klägers aus I. seine Eltern. Hierauf konnte der Kläger jeden-

falls bis zum Austausch der Heizungsanlage im Frühjahr 2019 verwiesen werden. 

 

Einem Anspruch auf Wohnungshilfe steht zwar nicht generell der Umstand entge-

gen, dass der von einem Versicherungsfall Betroffene bei seiner Lebensführung die 

Hilfe Dritter, insbesondere Familienangehöriger, in Anspruch nehmen kann. Viel-

mehr bezweckt die Wohnungshilfe eine möglichst unabhängige, eigenständige Le-

bensführung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, auch wenn diese mit 

anderen Menschen zusammenleben.  

 

Andererseits erfordert es dieser Grundsatz aber zumindest in einer Versorgungs- 

und Einstandsgemeinschaft wie der Familie nicht, dass mit Leistungen der Woh-

nungshilfe zwingend die Voraussetzungen zu schaffen wären, dass alle Bewohner 

unabhängig von ihrem Alter, ihrer Reife und ihren physischen und psychischen Fä-

higkeiten alle im Zusammenhang mit dem Wohnen denkbaren Verrichtungen selbst 

verrichten können müssen. Vielmehr ist es jedenfalls in Versorgungs- und Ein-

standsgemeinschaften allgemein üblich, dass ihre Mitglieder bestimmte, ihren kör-

perlichen und geistigen Fähigkeiten und im Idealfall auch ihren Neigungen entspre-

chende Einzeltätigkeiten arbeitsteilig im Rahmen ihrer persönlichen Leistungskapa-

zitäten übernehmen. Entsprechend bedarf es in aller Regel keinen technischen An-

passungen oder Unterstützungsleistungen Dritter zur Kompensation von durch ei-

nen Versicherungsfall bedingten Beeinträchtigungen, wenn - wie im Fall des Klä-

gers – nach objektiven Maßstäben eine andere Bewohnerin oder ein anderer Be-

wohner die für die Beheizung notwendigen Verrichtungen vornehmen kann.  

 

Dies zugrunde gelegt erforderten die Unfallfolgen des Klägers keinen Austausch 

der Heizungsanlage. Die Eltern des Klägers haben die Beheizung der auch von 

ihnen selbst bewohnten Unterkunft in den vergangenen Jahren stets bewerkstelligt. 

Es sind auch keine Tatsachen vorgetragen und es ist auch sonst nicht zu erkennen, 

dass sie hierzu zum Zeitpunkt der Beantragung der Wohnungshilfeleistungen oder 

danach bis zum Einbau der neuen Heizungsanlage nicht mehr in der Lage waren. 

Zwar hat der Kläger geltend gemacht, seine Eltern könnten ihn aufgrund „körperli-

cher Schwierigkeiten“ nicht mehr unterstützen. Es ist aber nicht ersichtlich, um wel-

che Beeinträchtigungen es sich handeln soll und warum diese der Sicherstellung 

der Beheizung mit der alten Heizungsanlage entgegengestanden haben, mit der 
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neuen hingegen nicht. Aus Sicht des Senats hätte es sich im Falle von Beeinträch-

tigungen der Eltern, die der Sicherstellung der Beheizung entgegengestanden hät-

ten, ohnehin aufgedrängt, auf die Beheizung der Unterkunft mit Holz zu verzichten 

und eine Beheizungstechnik zu wählen, die keine Zuführung von Brennstoffen oder 

sonstige Arbeiten (zB Leeren des Aschebehälters) in kürzeren Abständen erfordert, 

also eine mit Heizöl, Gas oder Strom betriebene Heizungsanlage.  

 

Letztlich ergibt sich aber auch aus anderen Aspekten, dass eventuell zunehmende 

Beeinträchtigungen allenfalls ein Begleitmotiv für den Austausch der Heizungsan-

lage waren. Das wird aus den Ausführungen des Klägers deutlich, ihm könne nicht 

zugemutet werden, den Tag abzuwarten, an dem er sein Erbe antrete, um seinen 

Anspruch geltend machen zu können. Hiermit dokumentiert der Kläger, dass der 

Austausch der Heizungsanlage nicht wesentlich aufgrund aktuell aufgetretener, 

konkreter Beeinträchtigungen der Eltern veranlasst wurde, sondern maßgeblich im 

Hinblick auf die auslaufende Betriebserlaubnis sowie lediglich abstrakte und erst für 

die Zukunft erwartete gesundheitliche Beeinträchtigungen seiner Eltern. 

 

bb. Es besteht auch sonst kein Anlass zur Beteiligung des Beklagten an den Kosten 

der Heizungserneuerung. Die Verantwortung für die Nutzbarkeit einer Immobilie 

trifft im Grundsatz allein den Eigentümer (so auch Abschnitt 4.3 Abs 1 Wohi-RL). 

Diese Tragung der mit der Erhaltung des Eigentums bedingten Kosten ist Konse-

quenz der dem Eigentümer zustehenden Gebrauchsvorteile seines Eigentums, ins-

besondere der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken oder der Erzielung von Erträgen 

als Vermieter. Eine Kostenbeteiligung könnte allenfalls noch erwogen werden, 

wenn besondere Umstände vorlägen, aus denen ein eigenständiger, von den Eltern 

als Eigentümer und Bewohner des Wohnhauses unabhängiger Bedarf des Klägers 

entnommen werden könnte. Solche Umstände sind hier aber nicht ersichtlich. Ins-

besondere besteht keine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung des Klägers, 

selbst und zudem vorrangig bzw anstelle der Eltern für eine laufende Beheizung 

des Wohnhauses zu sorgen.  

 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 Abs 1 SGG. 

 

4. Der Senat sieht keinen Anlass, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 160 Abs 2 Nr 1 

SGG bestimmten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. ------------------------------------------------- 
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

I. Rechtsmittelbelehrung 

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträglich 
vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der Re-
vision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.  

 
Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmäch-
tigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in elektroni-
scher Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen die Beschwerde als elektronisches Doku-
ment übermitteln (§ 65d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - SGG). Die Beschwerde muss bis zum 
Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Ent-
scheidung bezeichnen.  

 
Anschriften des Bundessozialgerichts: 
bei Brief und Postkarte bei Eilbrief, Telegramm, Paket und Päckchen 
34114 Kassel   Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel 
Telefax-Nummer:  
0561-3107475 

 
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gem. § 65a Abs. 4 SGG eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  

 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 
 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum 

Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
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5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-

cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 

mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-

vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 

Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die 

unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-

ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 

den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 

ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-

rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die 

Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt 
handeln.  

 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversi-
cherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe 
der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  

 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem 
zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen. 
Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen die 
Begründung als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d Satz 1 SGG). 

 
In der Begründung muss dargelegt werden, dass 
 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialge-

richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Entschei-

dung beruhen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 SGG nicht und 
eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landessozialgericht einem Be-
weisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  
 
 
C. D. E. 
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II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter Pro-
zesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 

 
Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialge-
richt schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäfts-
stelle zu Protokoll zu erklären. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffent-
lichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse müssen den Antrag als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d Satz 1 
SGG).  

 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entspre-
chende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene 
Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann auch 
über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen und 
ausgedruckt werden.  

 
Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten einge-
legt ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die 
Einlegung der Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten 
Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu 
wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bun-
dessozialgericht ausgewählt. 
 

III. Ergänzende Hinweise 

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Be-
teiligten beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Ab-
schriften. Dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.  
 
 


